
(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit
weitere notwendige Nachweise, insbesondere zusätzli­
che Auskünfte und Aufklärungen, einholen und einmal
jährlich Untersuchungen d!?r versicherten Person durch
von uns zu beauftragende Arzte verlangen.

§ 20 Wo und wann erfüllen wir unsere Leistungsverpflich­
tungen?

Erfüllungsort für die Leistung ist der Sitz unserer Gesell­
schaft in Aachen oder unserer jeweiligen Kundenservi­
ce-Direktion. Unsere Leistungsverpflichtung ist rechtzei­
tig erfüllt, wenn wir die Leistung nach Vorliegen der Leis­
tungsvoraussetzungen und Abschluss unserer Prüfung
an den Empfangsberechtigten überweisen. Die Kosten
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Eine Besserung des Gesundheitszustandes oder die
Wiederaufnahme bzw. Anderung der beruflichen Tätig­
keit muss uns unverzüglich mitgeteilt werden.

(3)

§ 18 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?

(1) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfä­
higkeit nachzuprüfen; dies gilt nicht bei einem zeitlich
begrenzten Anerkenntnis nach § 15. Dabei können wir
insbesondere erneut prÜfen, ob die versicherte Person
eine andere Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 4 a) ausübt
bzw. - falls § 1 Abs. 5 b) maßgebend ist - eine Tätigkeit
im Sinne von § 1 Abs. 5 b) ausüben kann, wobei neu
erworbene berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen
sind. Die Mitwirkungspflichten des § 14 Abs. 2 gelten
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Über die Be­
fragung der versicherten Person hinaus entstehenden
Kosten von uns zu tragen sind.

§ 17 Wann stellen wir unsere Berufsunfähigkeitsleistun­
gen ein, und welche Mitteilungspflichten sind wäh­
rend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

(1) Liegt eine Berufsunfähigkeit im Sinne von § 1 dieser Be­
dingungen nicht mehr vor, stellen wir unsere Berufsun­
fähigkeitsleistungen ein. Die Einstellung teilen wir dem
Anspruchsberechtigten unter Hinweis auf seine Rechte
aus § 16 mit; sie wird zu Beginn des Übernächsten Mo­
nats nach Absenden dieser Mitteilung wirksam. Zu die­
sem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder
aufgenommen werden, sofern die vereinbarte Beitrags­
zahlungsdauer noch nicht abgelaufen ist.

(2) Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis­
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes prüfen wir die Voraus­
setzungen des Anspruchs auf Ihren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung für eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak­
tuellen medizinischen und beruflichen Verhältnissen der
versicherten Person Berufsunfähigkeit im Sinne von § 1
besteht. Hierbei gelten die Mitwirkungspflichten nach
§ 14. In diesem Fall werden wir § 1 Abs. 5 nicht anwen­
den.

§ 19 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich­
ten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 14, 17 oder 18
von Ihnen oder der versicherten Person vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht erfüllt wird, sind wir von der Ver­
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet­
zung einer Mitwirkungspflicht bleiben die Ansprüche aus
der Versicherung jedoch insoweit bestehen, als die Ver­
letzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Um­
fang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs­
pflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des laufen­
den Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur
Leistung verpflichtet.

und die Ermächtigung, dort oder bei Behörden Aus­
künfte zur Prüfung der Ansprüche einzuholen.

Die Kosten für diese und die noch von uns einzuholen­
den Auskünfte und Nachweise hat der Anspruchsbe­
rechtigte zu tragen.

(3) Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kos­
ten - @,rztliche Untersuchungen durch von uns beauf­
tragte Arzte verlangen.

(4) Die versicherte Person ist verpflichtet, zumutbare Maß­
nahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Berufsunfä­
higkeit zu mindern oder auszuschließen (z. B. Tragen
von Schutzkleidung oder Einsatz von Hilfsmitteln). Die
Befolgung von Anordnungen, die der untersuchende
oder behandelnde Arzt nach gewissenhaftem Ermessen
trifft, um die Heilung zu fördern, ist allerdings nicht Vor­
aussetzung für das Anerkenntnis der Leistungen aus der
Berufsunfähigkeits- Versicherung.

• sich Umstände, die für die Beurteilung der Frage, ob
Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen be­
steht, voraussichtlich ändern werden,

• die medizinischen und beruflichen Gegebenheiten im
Zeitpunkt unserer Leistungsentscheidung noch nicht
endgültig beurteilt werden können,

• die versicherte Person eine Rehabilitations-, Um­
schulungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme
absolviert oder eine solche Maßnahme vorgesehen
oder beabsichtigt ist.

In unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht wer­
den wir Ihnen die maßgeblichen Gründe für ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen.

§ 15 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis­
tungspflicht ab?

(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklären wir, ob und für wei­
chen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen. Un­
sere Erklärung geben wir innerhalb von vier Wochen
nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die für die Leis­
tungsprüfung relevanten und gemäß § 14 von uns ange­
forderten Unterlagen vorliegen. Solange Unterlagen
noch ausstehen, informieren wir Sie spätestens alle
sechs Wochen über den aktuellen Bearbeitungsstand.

(2) Bis auf die nachstehenden Ausnahmefälle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus­
sprechen. Wir können unsere Leistungspflicht befristen,
wenn

(1) Wenn derjenige, der den Anspruch auf die Berufsunfä­
higkeitsleistung geltend macht, mit unserer Leistungs­
entscheidung (§ 15) nicht einverstanden ist, kann er in­
nerhalb von sechs Monaten nach Zugang unserer Ent­
scheidung den Anspruch gerichtlich geltend machen.

(2) Lässt der Ansprucherhebende die Sechsmonatsfrist ver­
streichen, ohne dass er den Anspruch gerichtlich geltend
macht, so sind weitergehende Ansprüche, als wir sie
anerkannt haben, ausgeschlossen. Auf diese Rechtsfol­
ge werden wir in unserer Erklärung nach § 15 besonders
hinweisen.

§ 16 Bis wann können bei Meinungsverschiedenheiten
Rechte geltend gemacht werden, und wer entschei­
det in diesen Fällen?
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